
 

 

Wahlinformation 

Ummeldung und Wahlteilnahme bei Wohnsitzwechsel nach 64756 Mossautal 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

wenn Sie im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Wahl Ihren Wohnsitz nach 64756 Mossautal verlegen, sind für Ihre 
Wahlteilnahme die folgenden Hinweise zu beachten. 

1. Eintragung in das Wählerverzeichnis 
Wahlberechtigt sind nur Personen, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
Die Eintragung richtet sich nach der melderechtlichen Hauptwohnung, die 42 Tage vor dem Wahltag (Stichtag) im 
Melderegister gespeichert ist. 

Eine Ummeldung nach diesem Stichtag führt nicht automatisch zu einer Eintragung in das Wählerverzeichnis der neuen 
Wohnsitzgemeinde. 

2. Zuzug nach Mossautal 
Zuzug aus einer anderen hessischen Gemeinde 

 Erfolgt Ihr Zuzug nach dem Stichtag (42 Tage vor der Wahl), bleiben Sie grundsätzlich im Wählerverzeichnis 
Ihrer bisherigen hessischen Gemeinde eingetragen. 

 Sie haben in diesem Fall folgende Möglichkeiten: 
o Stimmabgabe in Ihrer bisherigen Gemeinde (ggf. per Briefwahl), oder 
o Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis der Gemeinde Mossautal innerhalb der gesetzlich 

vorgesehenen Frist. 

Zuzug aus einem anderen Bundesland 

 Liegt Ihr Zuzugsdatum nach dem Stichtag, ist eine Teilnahme an der Wahl in der Regel nicht mehr möglich. 

 Liegt Ihr Zuzugsdatum vor dem Stichtag, ist häufig ein Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis der 
Gemeinde Mossautal erforderlich. 

3. Umzug innerhalb von Mossautal 

Wenn Sie innerhalb der Gemeinde Mossautal umziehen oder Ihre Haupt- und Nebenwohnung tauschen: 

 bleiben Sie im Wählerverzeichnis Ihres bisherigen Wahlbezirks eingetragen, 

 eine Änderung des Wahlbezirks ist in der Regel nicht mehr möglich. 

4. Berichtigung des Melderegisters 

Waren Sie vorübergehend abgemeldet oder wurde Ihr Meldestatus berichtigt: 

 erfolgt keine automatische Eintragung in das Wählerverzeichnis, 

 es kann erforderlich sein, Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einzulegen (Fristen beachten). 

5. Briefwahl 

Sofern Sie wahlberechtigt sind, können Sie unabhängig vom Wahlort Briefwahl beantragen. 
Der Antrag ist rechtzeitig beim zuständigen Wahlamt zu stellen. 

6. Auskunft und Beratung 

Bei Fragen zur Wahlberechtigung, zu Fristen oder zur Antragstellung wenden Sie sich bitte an: 

Gemeinde Mossautal 

Wahlamt 

Ortsstraße 124 

64756 Mossautal 

 
rathaus@mossautal.de 

06062 – 9199 0 


